
 

 

Die Tarifverhandlungen am 17. März brachten kein Ergebnis und nur eine minimale Verbesserung 
des Angebotes. Eins ist klar: ohne Aktionen werden wir nicht vorankommen.  

Packt also in den nächsten Wochen immer wetterfeste Kleidung ein! 

Jetzt online 

Mitglied werden! 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Landesbezirk Nord V.i.S.d.P.: Finn Petersen  

Haubachstraße 74 Telefon 040 380 13 121  facebook: NGGNord 
22765 Hamburg lbz.nord@ngg.net www.ngg.net/nord 

Vor Ostern gab es als Angebot 
nur ein faules Ei! 

Hamburg, 18. März 2025  

Tarifrunde 2025 
obst– und gemüseverarbeitende Industrie und Mineralbrunnenindustrie 
in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt (Refresco) 

Auch das zweite Angebot der Arbeitgeberseite war 
denkbar schlecht: 
 
• 3 Leermonate 
• 2,6 % ab 01.04.25 
• 2,0 % ab 01.04.26 
• Laufzeit von 24 Monaten bis zum 

31.12.2026 
 
Die Tarifkommission war sich dabei sehr schnell 
einig, dass das kein annehmbares Angebot ist. 
 
Was jetzt kommt dürfte wohl kein Geheimnis mehr 
sein. Wir werden mit betrieblichen Aktionen unseren 
Forderungen Nachdruck verleihen, denn diese sind 
angemessen und fair!  
Das müssen auch die Arbeitgeber begreifen! 

Dazu brauchen wir euch! Packt in den nächsten 
Tagen und Wochen immer wetterfeste Kleidung ein 
und sprecht mit euren Kolleginnen und Kollegen 
aus der Tarifkommission! 
 
Nur mit eurer Unterstützung können wir in dieser 
Tarifrunde einen guten Abschluss erzielen! Wer 
noch nicht Mitglied ist, kann es auch jetzt noch wer-
den! Deswegen:  

Denn Nur Gemeinsam Geht‘s! 
 
 
Eure Tarifkommission 



 

 

Per Post an: NGG Landesbezirk Nord I Haubachstraße 74 I 22765 Hamburg   
oder per Mail an lbz.nord@ngg.net 

Dazu das Bundesarbeitsgericht: 
 

»Tarifverträge kommen nur zustande, 

wenn sie gegebenenfalls von den  

Gewerkschaften mit den Mitteln eines 

Arbeitskampfes erzwungen werden 

können.  

Ohne die Möglichkeit des Streiks  

wären Tarifverhandlungen nicht mehr 

als "kollektives Betteln“.« 
 
(BAG, Urteil vom 12. März 1985 – 1 AZR 636/82 ) 
 
 
 
 
 
 

Du und die NGG. 
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

 
Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt 
rechtmäßig. Streikteilnahme ist keine Verletzung 
der vertraglichen Arbeitspflicht. 
Während des Warnstreiks ruht die Arbeitspflicht. 
 
Eine Kündigung wegen Teilnahme am Warn-
streik ist unzulässig. 

 
  

Der Warnstreik ist rechtmäßig! 


